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Häufig gestellte Fragen zur Vergabeprüfung 
Stand: 20.08.2018 
 
 

1. Wo finde ich als Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger, welche 
Vergabevorschriften einzuhalten sind? 
 

2. Wie ist die Aufforderung zur Angebotsabgabe zu dokumentieren? 
 

3. Was ist beim Ausfüllen des „Vermerkes über die Erteilung eines Auftrages“ zu 
beachten? 
 

4. Wann ist der „Vermerk über die Erteilung eines Auftrages“ der Investitionsbank 
vorzulegen? 
 

5. Welchen Anbieter darf ich auswählen? 
 

6. Kann von der Aufforderung von drei Angeboten abgesehen werden? 
 

7. Stellen Geheimhaltungsvereinbarungen einen Ausnahmetatbestand dar, so dass von 
der Aufforderung der Angebotsabgabe (drei Angeboten) abgesehen werden kann? 
 

8. Gibt es Besonderheiten bei der Vergabe freiberuflicher Tätigkeiten zu beachten? 
 

9. In welcher Form muss zur Angebotsabgabe aufgefordert werden? 
 

10. Hat die Aufforderung von weniger als drei Angeboten Konsequenzen? 
 

11. Worin liegt der Unterschied zwischen dem wirtschaftlichsten und dem 
preisgünstigsten Angebot bei der Auswahlentscheidung 
 

12. Sind die Angebote der Investitionsbank vorzulegen? 
 
 

 

 

1. Wo finde ich als Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger, welche 

Vergabevorschriften einzuhalten sind? 

Im Rahmen der Antragstellung ist die „Erklärung zur Vergabe von Aufträgen“ einzureichen. 

Diese Erklärung ist dem Internetdownloadbereich des jeweiligen Förderprogramms zu 

entnehmen. Die Erklärung enthält die anzuwendenden Vergabevorschriften für öffentliche 

und für nicht öffentliche Auftraggeber. Mit der Genehmigung eines vorzeitigen 

Vorhabenbeginns werden Sie ebenfalls über die Vergabevorschriften informiert. Der 

Zuwendungsbescheid enthält die für das Förderprogramm zutreffende Auflage zur 

Auftragsvergabe. Auch im Auszahlungsantrag und im Verwendungsnachweis wird auf die 

einzuhaltenden Vergabevorschriften hingewiesen. 

 

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/pdf/wirtschaft/erklaerung_auftragsvergabe_01.pdf
zentel
Hervorheben
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2. Wie ist die Aufforderung zur Angebotsabgabe zu dokumentieren? 

Zur Dokumentation des Vergabeverfahrens steht Ihnen das Formular „Vermerk über die 

Erteilung eines Auftrages“ zur Verfügung. Dabei sind sowohl auch die tatsächliche 

eingegangenen Angebote als auch negative oder fehlende Rückmeldungen potentieller 

Bieter zu dokumentieren. Dieses Formular finden Sie ebenfalls im Internetdownloadbereich 

des jeweiligen Förderprogramms. 

 

3. Was ist beim Ausfüllen des „Vermerkes über die Erteilung eines Auftrages“ zu 

beachten? 

Das Formular „Vermerk über die Erteilung eines Auftrages“, auch als Vergabevermerk 

bezeichnet, ist zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung, d.h. zeitnah zur Auftragserteilung, 

vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. 

Dabei ist zu beachten, dass sich der Vergabevermerk auf einen Auftrag bezieht, d.h. nicht 

auf Teilbestellungen u.ä. . 

Bei der Festlegung des geschätzten Auftragswertes empfehlen wir Ihnen, Ihre 

Berechnungsmethode zu dokumentieren sowie Unterlagen zu dessen Ermittlung (z.B. 

Recherchen) mit den Vergabeunterlagen aufzubewahren. 

Unter Ziffer 4 des Formulars sind alle angeforderten und eingegangenen Angebote 

einzutragen.  

Sofern tatsächlich weniger als drei Angebote eingegangen sind, tragen Sie bitte daher auch 

die Anbieter ein, bei denen ein Angebot angefordert wurde, jedoch die Anfrage negativ oder 

gar nicht beantwortet wurde. Bewahren Sie diese Anfragen und Antworten der Anbieter für 

evtl. Nachfragen und spätere Prüfungszwecke auf. Beispielsweise sehen wir diese 

Unterlagen bei Vor-Ort-Überprüfungen ein. 

Bei der Bewertung der Angebote gem. Ziff. 6 des Formulars sind alle Kriterien anzukreuzen, 

die bei der Auswahlentscheidung einbezogen worden sind. Zusätzliche, hier nicht genannte 

Kriterien, bzw. weitere Anmerkungen können unter „ggf. weitere Erläuterungen zur 

Bewertung der Angebote“ eingetragen werden. Bitte beachten Sie, dass die Auswahlkriterien 

für alle Angebote gleichermaßen gelten. 

 

4. Wann ist der „Vermerk über die Erteilung eines Auftrages“ der Investitionsbank 

vorzulegen? 

Der Zuwendungsbescheid regelt, wann der „Vermerk über die Erteilung eines Auftrags“ zur 

Prüfung vorzulegen ist, in der Regel mit Einreichung des Auszahlungsantrages.  
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Es ist ausreichend eine Kopie des Vermerkes einzureichen. Sofern Sie uns das Original zur 

Prüfung zusenden, erhalten Sie dies zurück. Bitte beachten Sie, dass Sie alle Unterlagen, 

die die Vergabe Ihrer Aufträge betreffen (u.a. auch Angebotsanfragen, Angebote, Ausdruck 

von E-Mail's, Schriftverkehr, Telefonnotizen etc.) ordnungsgemäß aufbewahren müssen. 

Sofern von uns oder andere Prüfungseinrichtungen eine Vor-Ort-Überprüfung durchgeführt 

wird, sind diese Unterlagen ebenfalls vorzulegen. 

 

 

5. Welchen Anbieter darf ich auswählen? 

Die Beschaffungsautonomie für die zu beschaffende Leistung obliegt Ihnen als Auftraggeber, 

denn Sie treffen die Entscheidung „Was will ich?“ und erfahren nach der Markterkundung 

„Was gibt es?“. Entscheidend ist, dass die Auftragsvergabe an einen leistungsfähigen und 

fachkundigen Anbieter erfolgt und hierzu drei Angebote eingeholt werden. Die Angebote 

müssen vergleichbar sein, was voraussetzt, dass die Anfragen an die jeweiligen Bieter sich 

nicht unterscheiden und jeder potentielle Bieter über die gleichen Informationen zum zu 

vergebenen Auftrag verfügt. 

 

 

6. Kann von der Aufforderung von drei Angeboten abgesehen werden? 

Nein. Nur in besonderen Ausnahmefällen und bei fundierter Begründung [in Anlehnung an § 

3 Absatz 5 Buchstaben d) und e) der VOL/A 2009] könnte ggf. eine Ausnahme in Betracht 

kommen. Jedoch müssen diese Sachverhalte sehr restriktiv behandelt werden, so dass mit 

einer Sanktion zu rechnen ist, wenn nachweislich keine objektiven Gründe für das Absehen 

von der Einholung von drei Angeboten vorliegen. 

 

Die Beauftragung eines „Haus- und Hoflieferanten“ stellt keinen Ausnahmetatbestand dar. 

Auch geht die Begründung „es gibt nur einen Anbieter“ in der Regel fehl. Die Bevorzugung 

eines Lieferanten aufgrund langfristiger Geschäftsbeziehungen ist nicht statthaft. 

Gerade durch Marktrecherchen, der Einholung von Preisinformationen und letztendlich der 

Angebotsanfragen wird dem Wettbewerbsgedanken Rechnung getragen. Sofern tatsächlich 

nur ein Anbieter auf dem Markt existieren sollte, ist dies nachzuweisen (z.B. durch 

Bestätigung des Lieferanten, Vorlage der Rechercheunterlagen, Ausdruck Internet-

Screenshot). Wir empfehlen Ihnen, diese Marktrecherchen zu dokumentieren und 

aufzubewahren. 
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Auch eine vermeintliche „Dringlichkeit“ führt nicht dazu, dass von der Einholung von drei 

Angeboten abgesehen werden kann.  Im vergaberechtlichen Sinne besteht eine Dringlichkeit 

nur im Falle der Gefahrenabwehr, d.h. bei Gefahr für Leib und Leben.  

 

 

7. Stellen Geheimhaltungsvereinbarungen einen Ausnahmetatbestand dar, so dass 

von der Aufforderung der Angebotsabgabe (drei Angeboten) abgesehen werden 

kann? 

Geheimhaltungsvereinbarungen können u.U. bei Projekten der Forschung und Entwicklung 

auftreten. Bei der Vergabe von entsprechenden Aufträgen ist der Bezug auf eine 

Geheimhaltung ausführlich zu begründen und zu dokumentieren. Ein bloßer Verweis, darauf, 

dass dieses Erfordernis bestünde, reicht nicht aus. 

 

8. Gibt es Besonderheiten bei der Vergabe freiberuflicher Tätigkeiten zu beachten? 

Ja. Auf die Aufforderung von drei Angeboten kann verzichtet werden, wenn eine Vergütung 

nach den der Gebühren- oder Honorarordnung erfolgt. 

 

9. In welcher Form muss zur Angebotsabgabe aufgefordert werden? 

Formvorschriften gibt es nicht. Die Angebote sollten aber in schriftlicher Form angefragt und 

eingeholt werden.  

Sofern Sie eine Angebotseinholung per Internet vornehmen, sollte ein konkretes 

Preisangebot ermittelt werden (Preisliste im zeitlichen Zusammenhang mit der Vergabe und 

mit der Verfügbarkeit der zu beauftragenden Leistung). 

Bitte beachten Sie, dass die Angebote im zeitlichen Zusammenhang mit Ihrer 

Auswahlentscheidung eingeholt werden sollten, d.h. zum Zeitpunkt der Auftragserteilung 

nicht älter als ein halbes Jahr sind. 

 

10. Hat die Aufforderung von weniger als drei Angeboten Konsequenzen? 

Ja. Grundsätzlich ist in diesem Fall von einem Verstoß gegen die Auflage des 

Zuwendungsbescheides auszugehen, der zu einem (Teil-)Widerruf von Fördermitteln führen 

kann. 
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11. Worin liegt der Unterschied zwischen dem wirtschaftlichsten und dem 

preisgünstigsten Angebot bei der Auswahlentscheidung? 

Der Auftrag ist an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben. 

Sofern der Preis das alleinige Bewertungskriterium darstellt, entspricht das preisgünstigste 

Angebot dem wirtschaftlichsten Angebot. 

Das wirtschaftlichste Angebot muss aber nicht zwangsläufig das preisgünstigste Angebot 

sein, denn  neben dem Preis können auch andere Bewertungskriterien eine Rolle spielen, 

wie z. B. Fristen, Wartung, Folgekosten, Qualität. Sie können durchaus auch Aufträge 

erteilen, bei denen der Preis nicht das alleinige bzw. ausschlaggebende Kriterien zur 

Auswahlentscheidung ist (vgl. Ziff. 6 des „Vermerkes über die Erteilung eines Auftrages). 

Bitte denken Sie daran, die Begründung für Ihre Entscheidung zu dokumentieren und die 

Dokumentation ordnungsgemäß aufzubewahren. 

 

12. Sind die Angebote der Investitionsbank vorzulegen? 

Grundsätzlich sind die Angebote nicht einzureichen; bitte beachten Sie hierzu jedoch die 

konkreten Regelungen in Ihrem Zuwendungsbescheid. Die Angebote sind jedoch – wie alle 

zum Fördervorhaben gehörenden Vergabeunterlagen – sorgsam aufzubewahren, so dass 

sie im Falle einer Prüfung oder bei Rückfragen, die sich z. B. bei der Prüfung des 

„Vermerkes über die Erteilung eines Auftrages“ ergeben könnten, über den gesamten 

Aufbewahrungszeitraum jederzeit nachweisbar sind. 

 

Abweichend von diesem Grundsatz bitten wir Sie zu beachten, dass in einigen 

Förderprogrammen die Vorlage der drei Angebote im Rahmen der Antragstellung 

erforderlich und entsprechend den jeweiligen Förderrichtlinien eine Fördervoraussetzung ist. 

(z.B. Wissens- und Technologietransfer). 


